
TISCHVORLAGE

Wahl der Schiedspersonen für die Schiedsstelle des Amtes Darß/Fischland

Gemäß § 1 Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz (SchStG M-V) ist im Amtsbereich eine Schiedsstelle zu unterhalten.
Die Aufgaben der Schiedsperson werden seit dem 12.08.2020 von Herrn Uwe Gränitz wahrgenommen, der das Amt
seitdem sehr gewissenhaft und mit großem Engagement ausübt. Zeitweilig war er zusätzlich auch als
Vorstandsvorsitzender der Bezirksvereinigung Stralsund/Greifswald beim Bund deutscher Schiedsmänner und
Schiedsfrauen e. V. tätig.

Aufgrund Ablaufs der Wahlperiode ist durch den Amtsausschuss die Schiedsperson nach § 3 SchStG M-V neu zu
wählen. Hierbei ist auch eine Bestätigung der Schiedsperson im Amt (Wiederwahl) möglich, welche befürwortet wird.
Herr Gränitz hat seine Bereitschaft zur weiteren Übernahme des Amtes erklärt. Da die bisherigen stellvertretenden
Schiedspersonen nicht mehr zur Verfügung stehen, muss nach § 2 Absatz 2 Satz 1 SchStG M-V auch mindestens eine
stellvertretende Schiedsperson gewählt werden. Die Wahl von mehr als einer Stellvertreterperson wird von hier, ebenso
wie von Herrn Gränitz, als nicht sinnvoll angesehen.

Auf die öffentliche Ausschreibung sind geeignete Bewerbungen folgender Personen eingegangen:

1. Herr Uwe Gränitz
2. Herr Hans-Georg Zimmermann
3. Herr Dr. Johannes Meinel
4. Dietmar Sprenkelmann
5. Frau Susan Frenz
6. Frau Doreen Majchrzak

Die Bewerber Ziff. 1-4 erfüllen dabei bereits die Voraussetzungen des § 4 Absatz 2 SchStG M-V.

Herr Sprenkelmann ist durch die Arbeit im Hauptamt bereits seit einigen Jahren mit Herrn Gränitz im Kontakt. Nachdem
einige Rückfragen im gemeinsamen Gespräch nach der Fortbildungsveranstaltung von Herrn Gränitz am 04.11.2025
geklärt werden konnten, erklärte Herr Sprenkelmann seinen Wunsch, dieses Ehrenamt als Vertretung für Herrn Gränitz
zu übernehmen.
Frau Frenz ist bislang nur zweitwohnsitzlich in Prerow gemeldet (wäre aber bereit ihren Hauptwohnsitz nach Prerow zu
verlegen). Damit erfüllt sie zwar formell die Anforderung bezüglich desWohnens im Amtsbereich, allerdings ist nicht klar,
in welchem zeitlichen Umfang sich Frau Frenz tatsächlich hier aufhält und anfallende Fälle angemessen betreuen kann.
Frau Majchrzak wohnt aktuell noch in Magdeburg und plant einen Umzug nach Prerow erst im März/April. Sie erfüllt die
Voraussetzungen des § 4 Absatz 2 SchStG M-V im Hinblick auf den Wohnsitz im Amtsbereich derzeit nicht. Im Hinblick
auf die weiteren geeigneten Bewerbungen wird von einer Berücksichtigung der Ziff. 4 und 5 bei der Wahlentscheidung
abgeraten.

Die Tischvorlage erfolgt gemäß § 3 Absatz 5 Satz 1 der Geschäftsordnung für den Amtsausschuss des Amtes
Darß/Fischland wegen Dringlichkeit. Durch Erkrankung der Unterzeichnerin war eine fristgemäße Einbringung zur
ordnungsgemäßen Aufnahme in die Tagesordnung nicht möglich. Die Dringlichkeit ist gegeben, da die Wahlperiode der
gewählten Schiedspersonen bereits abgelaufen ist. Herr Gränitz führt das Amt der Schiedsperson aktuell lediglich
kommissarisch fort.

gez. J. Behm
Sachbearbeiterin Kommunale Angelegenheiten
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Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss des Amtes Darß/Fischland wählt gemäß § 3 Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz für die
Schiedsstelle des Amtes

zur Schiedsperson:
zur stellvertretenden Schiedsperson:

Gesamtkosten:
keine finanzielle Auswirkungen

EUR
Finanzierung
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung,
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im aktuellen
Haushaltsplan vorhanden:

Produkt/Konto: Betrag:

Folgekosten in kommenden
Haushaltsjahren:

Produkt/Konto: Betrag:

Über- oder außerplanmäßige
Aufwendung oder Auszahlung

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie
unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das einreichende
Fachamt!)

Beteiligung Amt für Finanzen: gez. Prehl
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Gremium Sitzungs-
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empfehlung
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